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§ 21

Der Staatsanwalt führt selbst Zivilprozesse in den 
Fällen, die in der Zivilprozeßordnung vorgesehen sind.

§ 22

Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokrati
schen Republik beantragt beim Obersten Gericht die 
Kassation rechtskräftiger Entscheidungen in Zivil
sachen entsprechend dem Gesetz vom 8. Dezember 1949 
(GBl. S. 111).

§ 23
Der Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokrati

schen Republik kann beim Obersten Gericht der Deut
schen Demokratischen Republik im Zusammenhang 
mit einer Entscheidung des Obersten Gerichts den Er
laß von allgemein geltenden Richtlinien über die Aus
legung und Anwendung der Gesetze für die Praxis der 
Gerichte beantragen.

FÜNFTER ABSCHNITT

Strafvol l s t reckung,  S t ra fvol lzug ,  
Begnadigung,  S t ra f reg is te r

§ 24
Die Staatsanwaltschaft überwacht die Vollstreckung 

der Strafurteile und übt die Aufsicht über alle Haft- 
und Strafvollzugsanstalten aus.
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